
Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 

(Abwassergebührensatzung) 
 

vom 30.11.2023 (ABl. Nr. 24 vom 04.12.2023) 

 
 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt geändert am 
19.06.2019, und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei 
Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über den Anschluss und die Benutzung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen 
(Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und 
die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen (Grubensatzung) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 29.11.2023 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
Gegenstand 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der 
Entwässerungssatzung und der Grubensatzung Benutzungsgebühren. 

2. Gebühren werden erhoben 

a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die 
Grundstücke, die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der 
dezentralen Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die 
Schmutzwassergebühr gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen 
Niederschlagswasser auf anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter 
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 

e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die 
öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 

 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge 
bemessen, die von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen 
Grundstück eingeleitet wird. Die Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 

a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene 
Wassermenge, 

b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 

c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte 
Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung 
kann auf Antrag befreit werden, wenn die nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte 
Wassermenge nachweislich ausschließlich für die gärtnerische Nutzung verwendet wird. Die 
Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen 
noch nicht erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen 



verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht 
ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des 
Grundstückes verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, 
fließen nicht in die gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird je Hausanschluss bzw. je Sammelgrube für die Entsorgungs- und 
Betriebsbereitschaft der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung erhoben. Übersteigt die 
Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 
2 a), b) oder c), so wird für jeden über die Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden 
Anschluss eine weitere Grundgebühr erhoben. Übersteigt die Anzahl der Wasserbezugsstellen die 
Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben, so wird die Grundgebühr nach dem größten 
Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die 
Vorhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 

 
 

§ 3 
Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die 
Wassermenge herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, 
der auf Kosten des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit 
noch keine Wasserzähler eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, 
ob und in welcher Höhe ein Abzug aufgrund eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. 
Die Stadt ist berechtigt, die nicht eingeleiteten Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere 
Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides bei der Stadt zu stellen. 

 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im 
Voraus berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der 
Niederschlags- und Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch 
für bebaute und befestigte Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über 
öffentliche oder private Flächen in die öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen 
Flächen zählen die Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, 
Hofräume, Zuwegungen, Stellplätze, Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit 
Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder ähnlichen Materialien befestigt sind.  

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats 
nach Eintritt der Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen 
keine Genehmigungen nach der Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom 
Gebührenpflichtigen eine Aufstellung der versiegelten Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt 
sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind. Soweit es 
nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten Anschlussverhältnisse, einschließlich 
der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 einzuzeichnen. 
Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung 
nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer 
Höhe von 5.000 Euro je Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen 
vorliegen, wird die versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder 
im Wege der Schätzung ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen 
oder durch Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu 



entwässernden Fläche um mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen 
Flächengröße, hat der Gebührenschuldner der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten 
zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung 
anzusetzenden Flächengröße. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen sind.  

 
 

§ 5 
Weitere Gebührenmaßstäbe 

1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht 
separiertem Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist 
ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage 
aufgeleiteten Menge. Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch 
die an der Kläranlage vorhandene Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete 
Mengenmessung des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist 
berechtigt, die eingeleiteten Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht 
werden.  

 
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

1. Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 3,58 Euro pro Kubikmeter. 

2. Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des 
Nenndurchlaufes der für den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4       9,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10     21,60 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16     36,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25     54,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63   144,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100   216,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250   540,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400   900,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel 
Qn 2,5. Ist kein Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem 
Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,05 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 17,90 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 3,58 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,75 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, 
die Höhe der Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem 
gesamten Erhebungszeitraum festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag 
des Gebührenpflichtigen abgesehen werden, wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form 
nachweist oder glaubhaft macht, die eine wahrscheinlichere Differenzierung ermöglichen. 

 
 

§ 7 
Starkverschmutzer 

- weggefallen - 



§ 8 
Entstehung der Gebührenschuld 

1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des 
Erhebungszeitraumes, frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu 
leisten. Diese sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. 
und zum 15.12. des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den 
Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die 
Vorauszahlungen dem Betrag anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum 
voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen des § 1 Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen 
verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  

  
 

§ 9 
Erhebungszeitraum 

1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von 
mindestens einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die 
Möglichkeit besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem 
Ende des Erhebungszeitraums weg, so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

 
§ 10 

Veranlagung und Fälligkeit 

1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.  

 
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungseinrichtung Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar 
oder unmittelbar in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein 
Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der 
Erbbauberechtigte. Ist für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Nießbraucher.  

Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nutzer. Abweichend davon kann auch 
Gebührenpflichtiger sein, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlicher Einleiter des auf dem Grundstück anfallenden 
Abwassers ist, welches mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Der Nachweis ist durch die Vorlage geeigneter 



Dokumente (z.B. Mietverträge, Pachtverträge) zu führen. Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. 
Der Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die 
Wohnungseigentümer nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so 
geht die Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen 
Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt 
auf die Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 

 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft 
zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung 
von Bemessungsgrundlagen vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen 
haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten der Stadt den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit 
dies für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 

 
 

§ 13 
Anzeigepflicht 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. 
Die Anzeigepflicht besteht auch für den nachweislich tatsächlichen Einleiter. Unterbleibt die 
Anzeige, so haften der bisherige und der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die 
seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren bis zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so 
hat der Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt 
werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. 
der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner 
hiervon der Stadt unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 


